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Vorstands (siehe § 9)
d) Die Beschlussfassung über die Änderung 

der Satzung –unbeschadet der Befugnisse 
des Vorstands nach §8.g –und über die Auf-
lösung des Vereins.

11.5 Satzungsänderungen sind vor ihrer An-
meldung zum Vereinsregister mit der 
Finanzbehörde darauf abzustimmen, dass 
sie die Gemeinnützigkeit des Vereins nicht 
gefährden.

11.6 In Angelegenheiten, die in den Zuständig-
keitsbereich des Vorstandes fallen, kann die 
Mitgliederversammlung Empfehlungen an 
den Vorstand beschließen.

Der Vorstand kann seinerseits in Angelegen-
heiten seines Zuständigkeitsbereiches eine 
Entscheidung der Mitgliederversammlung 
einholen.

§12 Die Beschlussfassung der Mitgliederver-
sammlung

12.1 Die Mitgliederversammlung wird vom Vor-
sitzenden des Vorstands oder von dessen 
Vertreter geleitet.

12.2 In der Mitgliederversammlung hat jedes 
ordentliche Mitglied eine Stimme. Die 
Stimmabgabe kann nur persönlich erfol-
gen, eine Vertretung ist unzulässig.

12.3 Der Versammlungsleiter bestimmt die 
Art der Abstimmung. Sie muss schriftlich 
durchgeführt werden, wenn mindestens 
ein Drittel der erschienenen Mitglieder 
dies beantragt.

12.4 Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüs-
se mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen.

12.5 Der Vorsitzenden und der stellvertreten-
de Vorsitzende werden in einem einzigen 
Wahlgang gewählt. Die beiden Kandidaten 
mit den meisten Stimmen sind gewählt und 
verteilen die Funktionen des Vorsitzenden 
und des stellvertretenden Vorsitzenden 
unter sich.

12.6 Der Kassenwart, der Schriftführer und der 
Beisitzer werden in einem einzigen Wahl-
gang gewählt werden. Die drei Kandidaten 
mit den meisten Stimmen sind gewählt und 
verteilen die Funktionen des Kassenwarts, 
des Schriftführers und des Beisitzers unter 
sich.

12.7 Eine Mehrheit von mindestens zwei Drit-
teln der abgegebenen Stimmen ist zur 
Änderung der Satzung notwendig und zur 

Auflösung des Vereins nötig. 
12.8 Über Satzungsänderungen und Auflösung des 

Vereins kann nur dann ein Beschluss gefasst 
werden, wenn auf diese Tagesordnungspunkte 
bereits in der Einladung zur Mitgliederver-
sammlung hingewiesen wurde, und bei anste-
henden Satzungsänderungen der Einladung 
der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt 
worden ist. Eine Änderung des Vereinszwecks 
kann nur mit Zustimmung von mindestens vier 
Fünfteln aller Mitglieder beschlossen werden.

12.9 Beschlüsse können mit den in §12 festgelegten 
Mehrheiten auch auf dem Wege der schriftli-
chen Abstimmung gefasst werden. 

§13 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung
Jedes Mitglied kann bis spätestens drei Wochen 
vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim 
Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere An-
gelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung 
gesetzt werden. Tagesordnungspunkte, die eine 
Satzungsänderung, die Auflösung des Vereins, 
die Abberufung des Vorstands oder eines seiner 
Vorstandsmitglieder vor Ablauf ihrer regulären 
Amtszeit betreffen, sind von dieser Regelung 
ausgenommen. Die Entscheidung, ob ein Tages-
ordnungspunkt in die Tagesordnung der Sitzung 
aufgenommen wird, ist von der Mitgliederver-
sammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen zu entscheiden.

§ 14 Beurkundung der Beschlüsse der Vereinsor-
gane

Die von den Vereinsorganen gefassten Beschlüs-
se sind vom Schriftführer des Vereins schriftlich 
niederzulegen, und von dem jeweiligen Versamm-
lungsleiter und dem Schriftführer zu unterschrei-
ben. Ist der Schriftführer verhindert, wird durch 
den Versammlungsleiter ein Vertreter für ihn 
bestimmt.

§ 15 Auflösung des Vereins
Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes 
beschließt, sind der Vorsitzende und der Stell-
vertreter des Vorsitzenden die gemeinsam ver-
fügungsberechtigten Liquidatoren (auf § 3.5 wird 
verwiesen)
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§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
1.1 Der Verein führt den Namen „Interessen-

gemeinschaft organtransplantierter Pa-
tienten“, abgekürzt „IOP“, und ist in das 
Vereinsregister eingetragen; er führt den 
Zusatz „e.V.“

1.2 Der Verein hat seinen Sitz in Berlin
1.3 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§ 2 Vereinszweck
2.1 Der Verein verfolgt ausschließlich und un-

mittelbar gemeinnützige, bzw. mildtätige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuer-
begünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 
1977 in der jeweilig gültigen Fassung. 

2.2 Zweck des Vereins ist die Betreuung und 
Beratung von Personen und Aufklärung der 
Bevölkerung über Transplantation im Ein-
zugsbereich der Charité Campus Virchow 
und des Deutschen Herzzentrums Berlin. 
In erster Linie entfaltet der Verein folgende 
Tätigkeiten:
a) Betreuung und Beratung von Patienten, 

die sich einer Transplantation unterzie-
hen, und deren Angehörigen.

b) Betreuung und Beratung von Patienten, 
die bereits transplantiert wurden, und 
deren Angehörigen.

c) Beratung der Mitglieder und deren Ange-
hörigen in sozialrechtlichen und psycho-
sozialen Angelegenheiten.

d) Aufklärung und Information der Öffent-
lichkeit über Organtransplantation und 
Organspende.

e) Aufklärung und Information der Öffent-
lichkeit über Ursachen der zu einer Trans-
plantation führenden Organerkrankung.

f) Zusammenwirken mit anderen Organi-
sationen und Einrichtungen, die dazu 
beitragen können, die Ziele des Vereins 
zu verwirklichen. 

§ 3 Selbstlosigkeit
Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in 

erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
3.1 Mittel des Vereins dürfen nur für satzungs-

mäßige Zwecke verwendet werden.
3.2 Die Mitglieder des Vereins sollen in der Ei-

genschaft als Mitglieder keine Zuwendung 
aus Mitteln des Vereins erhalten.

3.3 Die Mitglieder dürfen bei Ihrem Ausschei-
den oder bei Auflösung oder Aufheben des 
Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens 

erhalten.
3.4 Der Verein darf keine Personen durch Ausga-

ben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung 
begünstigen.

3.5. Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins 
oder bei Wegfall eines bisherigen Zwecks fällt 
das Vermögen an das Deutsche Herzzentrum 
Berlin, welches es unmittelbar und ausschließ-
lich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden 
hat.

Beschlüsse über die künftige Verwendung des Ver-
einsvermögens dürfen erst nach Einwilligung des 
Finanzamts ausgeführt werden.

§ 4 Mitgliedschaft
4.1 Der Verein besteht aus ordentlichen Mitglie-

dern und Fördermitgliedern.
Ordentliche Mitglieder sind Mitglieder, die aktiv 

am Vereinsleben teilnehmen. 
Fördermitglieder sind Mitglieder, die den Verein 

lediglich finanziell unterstützen.
4.2 Über den schriftlichen Aufnahmeantrag ent-

scheidet der Vorstand. 
4.3 Die Mitgliedschaft endet durch 

a. Tod des Mitglieds
b. Ausschluss aus dem Verein, 
c. schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an 
den Vorstand. Sie ist nur zum Schluss eines 
Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von sechs Wochen zulässig

4.4 Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund durch 
Beschluss des Vorstands aus dem Verein aus-
geschlossen werden. Der Beschluss über den 
Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und 
dem Mitglied schriftlich bekannt zu geben.

4.5 Gegen den Ausschließungsbeschluss kann 
innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Mit-
teilung des Ausschlusses Berufung eingelegt 
werden, über den die nächste Mitgliederver-
sammlung entscheidet.

§ 5 Beiträge
Von den Mitgliedern wird ein Beitrag erhoben, 
der jährlich im Voraus zu zahlen ist. Zu Beginn 
der Mitgliedschaft ist der Mitgliederbeitrag für das 
laufende Jahr fällig. Es bleibt den Mitgliedern unbe-
nommen, zusätzlich einen Förderbetrag zu leisten.

§ 6 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind

a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung

§ 7 Der Vorstand
7.1 Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vor-

sitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, 
dem Schriftführer, dem Kassenwart und einem 
Beisitzer.

7.2 Der Vorsitzende und der stellvertretende Vor-
sitzende sind Vorstand im Sinne von § 26 Abs.2, 
und sie sind jeweils allein zur gerichtlichen 
und außergerichtlichen Vertretung des Vereins 
berechtigt. 

§ 8 Zuständigkeit des Vorstandes
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Ver-

eins zuständig, soweit nicht die Mitgliederver-
sammlung zuständig ist.

Der Vorstand hat die Geschäfte des Vereins zu 
führen. Er hat vor allem folgende Aufgaben und 
Befugnisse:

a) Planung und Verwirklichung der Vereinsziele 
gemäß §2 der Satzung

b) Festsetzung des jährlichen Mitgliederbeitra-
ges

c) Vorbereitung der Mitgliederversammlung
d) Erstellung der jährlichen Bilanz und eines 

Jahresberichts
e) Abschluss und Kündigung von Arbeitsver-

trägen
f) Beschlussfassung über Aufnahme und Aus-

schluss von Mitgliedern
g) Beschlussfassung über Satzungsänderun-

gen, soweit diese erforderlich sind, um den 
Gemeinnützigkeitsstatus des Vereins zu ge-
währleisten, oder soweit sie nur die Fassung 
betreffen. 

Satzungsänderungen müssen allen Mitgliedern 
alsbald schriftlich mitgeteilt werden.

§ 9 Wahl und Amtsdauer des Vorstands

9.1 Der Vorstand wird für die Dauer von zwei Jah-
ren, vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt. 

9.2 Gewählt ist, wer die meisten Stimmen der 
stimmberechtigten Mitglieder erhält. 

9.3 Die gewählten Vorstandsmitglieder bleiben bis 
zur Neuwahl im Amt. Wiederwahl ist zulässig. 

9.4 Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während 
der Amtsperiode aus, so können die übrigen 
Mitglieder ein Ersatzmitglied für die restliche 
Amtsdauer des Ausgeschiedenen berufen.

§ 10 Beschlussfassung des Vorstandes
10.1 Der Vorstand fasst seine Beschlüsse regelmä-

ßig in Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzen-
den, und bei dessen Verhinderung von seinem 

Vertreter schriftlich, telefonisch oder per 
Email mit einer Frist von 7 Tagen einberu-
fen werden. 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens drei Vorstandsmitglieder an-
wesend sind, darunter der Vorsitzende 
oder sein Vertreter.
Bei der Beschlussfassung entscheidet die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

10.2 Die Vorstandssitzung wird vom Vorsitzen-
den, bei dessen Verhinderung von seinem 
Vertreter geleitet.

10.3 Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftli-
chem Weg gefasst werden, wenn alle Vor-
standsmitglieder ihre Zustimmung zu der 
zu beschließenden Regelung erklären.

10.4 Die Beschlüsse des Vorstands sind gemäß 
§15 in Protokollen festzuhalten. Nicht 
anwesende Vorstandsmitglieder erhalten 
eine Kopie des Protokolls.

§11 Die Mitgliederversammlung
11.1 Die ordentliche Mitgliederversammlung 

findet einmal im Jahr statt. Sie wird von 
dem Vorsitzenden des Vorstands oder 
seinem Vertreter mit einer Frist von vier 
Wochen schriftlich unter Angabe der Ta-
gesordnung einberufen. 

11.2 Eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung ist einzuberufen, wenn es das 
Vereinsinteresse erfordert oder die Einbe-
rufung von mindestens 25% der Vereins-
mitglieder schriftlich und unter Angabe 
des Grundes verlangt wird.

11.3 Stimmberechtigt sind nur ordentliche 
Mitglieder, die zum Zeitpunkt der Mitglie-
derversammlung mindestens seit 6 Mona-
ten Vereinsmitglieder sind. Maßgeblich 
hierfür ist das Datum der Entscheidung 
des Vorstands über den Aufnahmeantrag 
(vgl. §4.2)

11.4 Die Mitgliederversammlung ist insbeson-
dere für folgende Angelegenheiten zuständig:

a) Entgegennahme und Genehmigung des 
Jahresberichts und der Jahresrechnung, 
sowie Entlastung des Vorstandes.

b) Bestellung zweier Kassenprüfer, die 
nicht dem Vorstand angehören dürfen. 
Die Kassenprüfer haben die Buchführung, 
einschließlich des Jahresabschlusses zu 
prüfen und über das Ergebnis vor der Mit-
gliederversammlung zu berichten.

c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des 


